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50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §80 Abs1;

GewO 1994 §83 Abs6;

GewO 1994 §83;

1. GewO 1994 § 80 heute

2. GewO 1994 § 80 gültig ab 01.08.2002 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 65/2002

3. GewO 1994 § 80 gültig von 19.03.1994 bis 31.07.2002

1. GewO 1994 § 83 heute

2. GewO 1994 § 83 gültig ab 01.07.1997 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 63/1997

3. GewO 1994 § 83 gültig von 19.03.1994 bis 30.06.1997

1. GewO 1994 § 83 heute

2. GewO 1994 § 83 gültig ab 01.07.1997 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 63/1997

3. GewO 1994 § 83 gültig von 19.03.1994 bis 30.06.1997

Rechtssatz

Die in § 80 Abs. 1 GewO 1994 vorgesehene Rechtsfolge des Erlöschens der Genehmigung der Betriebsanlage tritt mit

Ablauf der dort genannten Frist IPSO IURE ein, ohne dass es dafür eines behördlichen Ausspruches bedarf (Hinweis E

vom 23. Mai 1995, 94/04/0251) . § 83 Abs. 6 GewO 1994, nach dem im Falle der gänzlichen AuAassung der

Betriebsanlage deren Genehmigung (erst) mit Eintritt der Rechtskraft des dort vorgesehenen Feststellungsbescheides

erlischt, stellt demgegenüber einen Sondertatbestand dar. Die für die Abgrenzung der Bestimmungen des § 80 Abs. 1

und des § 83 GewO 1994 ausschlaggebende Unterscheidung zwischen einer Unterbrechung des Betriebes einer

Betriebsanlage und deren AuAassung hängt nach der hg. Rechtsprechung von dem dahinter stehenden Willen des

Anlageninhabers ab; dieser muss im Fall der AuAassung einer Betriebsanlage auf die endgültige Aufhebung der

Widmung der Anlage für den ursprünglichen Betriebszweck gerichtet sein (Hinweis E vom 28. Juni 1994, 94/04/0043 =

VwSlg. 14.088 A).Die in Paragraph 80, Absatz eins, GewO 1994 vorgesehene Rechtsfolge des Erlöschens der

Genehmigung der Betriebsanlage tritt mit Ablauf der dort genannten Frist IPSO IURE ein, ohne dass es dafür eines

behördlichen Ausspruches bedarf (Hinweis E vom 23. Mai 1995, 94/04/0251). Paragraph 83, Absatz 6, GewO 1994, nach

dem im Falle der gänzlichen AuAassung der Betriebsanlage deren Genehmigung (erst) mit Eintritt der Rechtskraft des

dort vorgesehenen Feststellungsbescheides erlischt, stellt demgegenüber einen Sondertatbestand dar. Die für die

Abgrenzung der Bestimmungen des Paragraph 80, Absatz eins und des Paragraph 83, GewO 1994 ausschlaggebende

Unterscheidung zwischen einer Unterbrechung des Betriebes einer Betriebsanlage und deren AuAassung hängt nach

der hg. Rechtsprechung von dem dahinter stehenden Willen des Anlageninhabers ab; dieser muss im Fall der

AuAassung einer Betriebsanlage auf die endgültige Aufhebung der Widmung der Anlage für den ursprünglichen

Betriebszweck gerichtet sein (Hinweis E vom 28. Juni 1994, 94/04/0043 = VwSlg. 14.088 A).
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